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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §30 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Wie sich aus der Wortfolge "seit der Anscha6ung" in § 30 Abs 2 Z 1 EStG 1988 ergibt, muss der Hauptwohnsitz

grundsätzlich bei der Anscha6ung des Eigenheimes begründet werden. Ein solcher Hauptwohnsitz kann jedoch erst in

einem bewohnbaren Eigenheim begründet werden. Dem Gesetz ist keine starre Regel zu entnehmen, welcher

Zeitraum als angemessen zur Instandsetzung eines unbewohnbaren Eigenheimes anzusehen ist.
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